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Verordnung des Gemeinderates,
mit der ein Statut fiir die Unternehmung ,,Wien Kanal“ erlassen wird

Auf Grund des § 71 Abs. 3 der Wiener Stadtverfassung (WStV),
LGBI. fiir Wien Nr. 28/1968, zuletzt gedndert durch das Gesetz
LGBI. fiir Wien Nr. 19/2009, wird verordnet:

Artikel I
Statut fiir die Unternehmung ,,Wien Kanal*
Begriff, Zweck und Umfang der Unternehmung
§1

(1) Die Unternehmung ,,Wien Kanal® ist eine wirtschaftliche Ein-
richtung, der der Gemeinderat die Eigenschaft einer Unternehmung
zuerkannt hat.

(2) Die Unternehmung ,,Wien Kanal“ besitzt keine Rechtsperson-
lichkeit. Thr Vermdgen wird vom iibrigen Vermégen der Gemeinde
gesondert verwaltet.

§2

(1) Der Zweck der Unternehmung ,,Wien Kanal“ besteht in der
Sicherstellung einer umweltgerechten Sammlung und Reinigung
von Abwéssern.

(2) Demnach umfasst der Zweck der Unternehmung ,,Wien Kanal*
die Planung, Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung sowie
die weitere Nutzung von Kanélen, Kanalanlagen und Klaranlagen sowie
der dafiir notwendigen Betriebseinrichtungen samt Liegenschaften,
die Beratung in Angelegenheiten der Abwasserentsorgung sowie die
Uberpriifung bestehender Abwasserentsorgungseinrichtungen.

(3) Personalangelegenheiten der Bediensteten der Unternehmung
,»Wien Kanal“ werden von den nach der Geschiftseinteilung fiir den
Magistrat der Stadt Wien zustidndigen Dienststellen wahrgenommen.

(4) Soweit die Unternehmung ,,Wien Kanal“ Leistungen anderer
Dienststellen in Anspruch nimmt, ist dafiir ein angemessener Ersatz
zu leisten; soweit die Unternehmung ,,Wien Kanal*“ Leistungen fiir
andere Dienststellen erbringt, gebiihrt ihr angemessener Ersatz. Von
der Unternehmung ,,Wien Kanal“ ist ein angemessener Beitrag zur
Deckung des Aufwandes fiir Ruhe- und Versorgungsgeniisse nach
der Pensionsordnung 1995 (PO 1995) zu leisten.

Organe
§3
Firr die Unternehmung ,,Wien Kanal“ sind folgende Organe
zustandig:
1. der Gemeinderat,
2. der Stadtsenat,

3. der fiir die Unternehmung zustdndige Gemeinderatsausschuss
(Unterausschuss),

4. der Biirgermeister bzw. die Biirgermeisterin,

5. der fiir die Unternehmung zustandige amtsfiihrende Stadtrat bzw.
die fiir die Unternehmung zustandige amtsfithrende Stadtritin,

6. der Magistratsdirektor bzw. die Magistratsdirektorin,

7. der Direktor bzw. die Direktorin der Unternehmung ,,Wien
Kanal®.

Vom Gemeinderat
§4
Dem Gemeinderat steht die Oberaufsicht tiber die Unternehmung
,»Wien Kanal* zu. Ihm sind vorbehalten:

1. die Aberkennung der Eigenschaft der Unternehmung;
2. die Abdnderung des Statutes der Unternehmung ,,Wien Kanal®;

3. die Festsetzung des Dienstpostenplanes, welcher einen Teil des
vom Gemeinderat geméal § 88 Abs. 1 lit. ¢ der Wiener Stadtver-
fassung (WStV) festzusetzenden Dienstpostenplanes bildet;

4. die Priifung und Genehmigung des jéhrlichen Wirtschaftsplanes;

5. die Bewilligung der Erhohung der im Wirtschaftsplan vor-
gesehenen Gesamtsumme des Aufwandes oder der Investi-
tionen oder der Darlehensaufnahmen oder -riickzahlungen,
sofern zur Bedeckung oder Riickzahlung keine hoheren Ertrage
herangezogen werden konnen, es sich um keine Umschuldung
handelt und die Erhdhung das Fiinfzigfache des Wertes nach
§ 88 Abs. 1 lit. e WStV {ibersteigt;

6. die Priifung und Genehmigung des Jahresabschlusses.

Vom Stadtsenat

§5
(1) Dem Stadtsenat obliegt die Vorberatung der in den Wirkungs-
kreis des Gemeinderates fallenden Angelegenheiten (§ 4) sowie die
Ausiibung der ihm nach § 98 WStV zukommenden Befugnisse.
(2) Die Vorberatung des Wirtschaftsplanes und Jahresabschlusses
erfolgt in gemeinsamer Sitzung mit dem Finanzausschuss.

Vom Gemeinderatsausschuss
§6

(1) Die Unternehmung ,,Wien Kanal“ untersteht einem Gemeinde-

ratsausschuss (Unterausschuss).

(2) In den Wirkungsbereich des Ausschusses fallen:

1. die Vorberatung aller an den Stadtsenat und den Gemeinderat
gerichteten Antréige;

2. die Entgegennahme der vierteljdhrlichen Berichte des Direktors
bzw. der Direktorin der Unternehmung ,,Wien Kanal*;

3. die Bewilligung der Erhohung der im Wirtschaftsplan vor-
gesehenen Gesamtsumme des Aufwandes oder der Investi-
tionen oder der Darlehensaufnahmen oder -riickzahlungen,
sofern zur Bedeckung oder Riickzahlung keine hoheren Ertriage
herangezogen werden konnen, es sich um keine Umschuldung
handelt und die Erhdhung das Zwanzigfache nicht jedoch das
Fiinfzigfache des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e WStV iiber-
steigt;

4. die Beschlussfassung iiber Beteiligungen der Unternehmung
,,Wien Kanal* und deren Aufgabe.

Vom Biirgermeister bzw. von der Biirgermeisterin

§7

(1) Dem Biirgermeister bzw. der Biirgermeisterin sind der fiir die
Unternehmung ,,Wien Kanal® zusténdige amtsfithrende Stadtrat bzw.
die fiir die Unternehmung ,,Wien Kanal“ zustidndige amtsfiihrende
Stadtrétin, der Magistratsdirektor bzw. die Magistratsdirektorin, der
Direktor bzw. die Direktorin der Unternehmung ,, Wien Kanal* sowie
alle Bedienstete der Unternehmung ,,Wien Kanal“ untergeordnet.

(2) Dem Biirgermeister bzw. der Biirgermeisterin steht die Be-
stellung des Direktors bzw. der Direktorin der Unternehmung ,,Wien
Kanal“ auf Antrag des Magistratsdirektors bzw. der Magistrats-
direktorin zu.

(3) Dem Biirgermeister bzw. der Biirgermeisterin steht die Aus-
ibung der ihm bzw. ihr nach § 92 WStV zukommenden Befugnis zu.


Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Postyellow-PDF
PDF 1.4 + Transparency
Colour spaces remain as used
Printing resolution for commercial printing up to 2540 dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 210.001 Höhe: 297.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Nein
Graustufenbilder beschneiden: Nein
Schwarzweißbilder beschneiden: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Ja
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Nein
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


-« amtsblatt

Seite 2

E=mmre der stadt wien

Nr. 14A « 31. Mirz 2009

Vom amtsfiihrenden Stadtrat bzw. von der amtsfithrenden Stadtrdtin
§8

Der fiir die Unternehmung ,,Wien Kanal“ zustdndige amts-
fithrende Stadtrat bzw. die fiir die Unternehmung ,,Wien Kanal®
zustindige amtsfithrende Stadtritin hat die Geschiftsfithrung der
Unternehmung ,,Wien Kanal“ zu iiberwachen und ist zu diesem
Zweck iiber alle wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten. Alle
Berichte und Antrdge an die zur Entscheidung berufenen Organe
sind ihm bzw. ihr vorzulegen.

Vom Magistratsdirektor bzw. von der Magistratsdirektorin

§9

(1) Dem Magistratsdirektor bzw. der Magistratsdirektorin obliegt
die Leitung des inneren Dienstes und die Besorgung der ihm bzw. ihr
nach der Geschiftseinteilung fiir den Magistrat der Stadt Wien vor-
behaltenen Aufgaben.

(2) Hinsichtlich der ihm bzw. ihr zukommenden Angelegenheiten
kann der Magistratsdirektor bzw. die Magistratsdirektorin insbe-
sondere festlegen,

1.bei welchen Verwendungsgruppen der Bediensteten dem
Direktor bzw. der Direktorin der Unternehmung ,,Wien Kanal®
die Dienstaufsicht zukommt;

2. unter welchen Voraussetzungen und in welchem Ausmal3 der
Direktor bzw. die Direktorin der Unternehmung ,,Wien Kanal*
eine Anderung des Dienstpostenplanes vornehmen kann;

3. in welchem Ausmaf} vom Direktor bzw. von der Direktorin der
Unternehmung ,,Wien Kanal“ Nebengebiihren (z. B. Personal-,
Bau-, Sonder-, AuBendienst-, Kassierzulagen, Uberstundenver-
giitungen) und Entschiadigungen gemal § 10 Abs. 2 der Reise-
gebiihrenvorschrift der Stadt Wien zuerkannt werden kdnnen;

4. unter welchen Voraussetzungen der Direktor bzw. die Direk-
torin der Unternechmung ,,Wien Kanal“ die Versetzung von
Bediensteten innerhalb der Unternehmung vornehmen kann;

5. unter welchen Voraussetzungen und in welchem Ausmal} der
Direktor bzw. die Direktorin der Unternehmung ,,Wien Kanal*
den Bediensteten einen Sonderurlaub mit Beziigen gewéhren
kann.

Vom Direktor bzw. von der Direktorin der Unternehmung
,»Wien Kanal*
§ 10

Dem Direktor bzw. der Direktorin der Unternechmung ,,Wien Kanal*
obliegt die Geschifts- und Betriebsfilhrung der Unternehmung
,,Wien Kanal“, soweit sie nicht nach diesem Statut dem Gemeinde-
rat, dem Stadtsenat, einem Gemeinderatsausschuss (Unteraus-
schuss), dem Biirgermeister bzw. der Biirgermeisterin, dem amts-
fiihrenden Stadtrat bzw. der amtsfilhrenden Stadtritin oder dem
Magistratsdirektor bzw. der Magistratsdirektorin zugewiesen ist.

§ 11

(1) Die Unternehmung ,,Wien Kanal“ wird jeweils selbststindig
vom Biirgermeister bzw. von der Biirgermeisterin, vom zustindigen
amtsfithrenden Stadtrat bzw. von der zustidndigen amtsfiihrenden
Stadtritin, vom Direktor bzw. von der Direktorin und von den nach
der Organisation der Unternehmung ,,Wien Kanal“ zustidndigen
leitenden Bediensteten, von diesen jeweils innerhalb ihres Auf-
gabenkreises, nach auflen vertreten.

(2) Die im Abs. 1 Genannten sowie die vom Direktor bzw. von der
Direktorin der Unternehmung ,,Wien Kanal“ damit betrauten Be-
diensteten der Unternehmung ,,Wien Kanal“ sind zur Unterfertigung
von Schriftstiicken sowie zur Vertretung der Unternehmung vor
Gerichten und Verwaltungsbehorden einschlieflich Finanzbehorden
befugt. Im Falle von Urkunden, auf Grund deren eine grundbiicher-
liche Eintragung geschehen soll, haben nur der Biirgermeister bzw.
die Biirgermeisterin, der zustdndige amtsfithrende Stadtrat bzw. die
zustiandige amtsfithrende Stadtréitin und der Direktor bzw. die Direk-
torin der Unternehmung ,, Wien Kanal“ die Zeichnungsberechtigung.

Wirtschaftsfithrung
§12
(1) Die Unternehmung ,,Wien Kanal“ ist nach wirtschaftlichen
Grundsétzen unter Beriicksichtigung des Unternehmenszweckes nach
§ 2 zu fiihren. Der Wirtschaftsplan hat grundsitzlich so erstellt zu
werden, dass langfristig die Aufwénde durch die Ertrage gedeckt sind.
(2) Ziel der Ertragslenkung der Unternehmung ,,Wien Kanal“ ist
Ertrdge in der Hohe zu erwirtschaften, die es ermdglichen,
a) die Aufwendungen voll zu decken,
b) die Erhaltung der Wirtschaftssubstanz im Bereich der Anlagen
sicherzustellen,
c) die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung der Unter-
nehmung zu gewdhrleisten und
d) fiir personelle Erfordernisse hinsichtlich Abfertigungen und
Pensionen Riickstellungen vorzusehen.

Rechnungswesen
§13

Das Rechnungswesen der Unternehmung ,,Wien Kanal“ umfasst
Buchfiihrung, Wirtschaftsplan und Jahresabschluss.

Buchfiihrung
§ 14
Der Direktor bzw. die Direktorin der Unternehmung ,,Wien
Kanal“ hat dafiir zu sorgen, dass die Unternehmung ,,Wien Kanal®
die Handelsbiicher nach den Grundsétzen der ordnungsgeméfen
Buchfiihrung fiihrt.

Wirtschaftsplan
§15

Als Unterlage fiir eine vorausschauende Fiihrung nach wirtschaft-
lichen Grundsétzen ist vom Direktor bzw. von der Direktorin der
Unternehmung ,,Wien Kanal“ jihrlich ein Wirtschaftsplan zu er-
stellen. Als Wirtschaftsjahr gilt das Kalenderjahr. Der Wirtschafts-
plan besteht aus dem Erfolgsplan mit Erlduterungen, dem Investi-
tionsplan mit Erlduterungen, dem Finanzschuldenriickzahlungsplan
und dem Finanzierungsplan.

Erfolgsplan
§ 16
(1) Der Erfolgsplan ist die Zusammenstellung aller vorausseh-
baren Ertrage und Aufwénde innerhalb des Wirtschaftsjahres und die
Unterlage fiir die vorausschauende Lenkung des Unternehmens-
erfolges.

(2) In den Erlduterungen zum Erfolgsplan sind die Annahmen dar-
zulegen, die dem Erfolgsplan zu Grunde liegen. Sie haben weiters
anzugeben, welche Stinde an Beamten, Vertragsbediensteten und
Lehrlingen ihm zu Grunde liegen.

Investitionsplan
§ 17

(1) Der Investitionsplan ist die Unterlage fiir die vorausschauende
Lenkung der Investitionen und fiir die Sicherstellung der fiir die
Investitionen notwendigen Mittel.

(2) Der Investitionsplan darf nur Anschaffungen und Her-
stellungen enthalten, die aktiviert werden.

(3) Der Investitionsplan ist mindestens folgendermafien zu unter-
gliedern:

1. Unbewegliche Wirtschaftsgiiter.

1.1. Grundstiicksankaufe.

1.2. Neubauvorhaben.

1.3. Investitionen in bestehende Anlagen, wobei Vorhaben mit
einem Investitionsbedarf iber dem Fiinfzigfachen des Wertes
gemil § 88 Abs. 1 lit. e WStV einzeln anzufiihren sind.

2. Bewegliche Wirtschaftsgiiter.
3. Immaterielle Wirtschaftsgiiter.
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Finanzschuldenriickzahlungsplan
§ 18

Der Finanzschuldenriickzahlungsplan hat den Geldbedarf fiir die
Riickzahlung aufgenommener Darlehen zu enthalten.

Finanzierungsplan
§ 19
(1) Der Finanzierungsplan ist die Unterlage fiir die voraus-
schauende Lenkung der fliissigen Mittel (Einnahmen und Ausgaben)
im Sinne einer Sicherung der Liquiditét.
(2) Der Finanzierungsplan hat zu enthalten:

a) den voraussichtlichen Bedarf an fliissigen Mitteln (Geld-
bedarf),

b) die zur Deckung des Geldbedarfes voraussichtlich zur Verfiigung
stehenden Mittel (Geldbedeckung), einschlieflich der zur
Finanzierung von Bauvorhaben aufzunehmenden Fremdmittel,

¢) den voraussichtlichen Geldiiberschuss oder Fehlbetrag,
d) Malinahmen zur Deckung eines Fehlbetrages.

Jahresabschluss
§ 20
Der Direktor bzw. die Direktorin der Unternehmung ,,Wien
Kanal“ hat einen Jahresabschluss bestehend aus der Bilanz und der

Gewinn- und Verlustrechnung unter sinngeméfer Anwendung der
Gliederungsvorschriften der §§ 224 und 231 des Unternehmens-
gesetzbuches (Handelsgesetzbuches) zu erstellen.

Vorschriften fiir das Rechnungswesen
§21
Die ndheren Bestimmungen tiber das Rechnungswesen sind vom
Direktor bzw. von der Direktorin der Unternehmung ,,Wien Kanal*
in einer Vorschrift zu regeln.

Uber die Kontrolle der Unternehmung
,,Wien Kanal*
§ 22

Die Unternehmung ,,Wien Kanal* unterliegt der Uberpriifung
durch den Gemeinderat, den Finanzausschuss und das Kontrollamt
nach den Bestimmungen der §§ 83, 49 Abs. 2 und 73 WStV.

Artikel 1T
Artikel T tritt mit 1. April 2009 in Kraft.

Der Vorsitzende

Der Biirgermeister hat gemdf3 § 91 Abs. 4 der Wiener Stadtver-
fassung mit Entschliefung vom 26. Mérz 2009 auf Grund der Ge-
nehmigung des Gemeinderates vom 26. Mirz 2009, Pr.Z. 00946-
2009/0001-GIF, verfiigt:

Artikel I

Die Geschiftsordnung fiir den Magistrat der Stadt Wien, erlassen
vom Biirgermeister mit EntschlieBung vom 27. Juni 2007 auf Grund
der Genehmigung des Gemeinderates vom 27. Juni 2007, Pr.Z.
02592-2007/0001-GIF, wird wie folgt gedndert:

1. § 3 zweiter Satz lautet:

,Fur die Unternehmungen ,Wiener Krankenanstaltenverbund®,
,Stadt Wien — Wiener Wohnen‘ und ,Wien Kanal‘ gelten die Be-
stimmungen der Anhénge 3, 4 bzw. 5.

2. Anhang 5 lautet:

LANHANG 5
SONDERBESTIMMUNGEN FUR DIE UNTERNEHMUNG

,WIEN KANAL*

Fiir die Unternehmung ,Wien Kanal® gelten, soweit sich aus dem
Statut fiir die Unternehmung ,Wien Kanal® und aus gesetzlichen
Bestimmungen nichts anderes ergibt, folgende Bestimmungen der
Geschiftsordnung fiir den Magistrat der Stadt Wien:

1.§§ 1 und 2;

2. § 3 mit der Maligabe, dass Dienststelle die Direktion der Unter-
nehmung ,Wien Kanal® ist;

3. Der Direktor bzw. die Direktorin der Unternechmung ,Wien
Kanal‘ kann Teildienststellen im Sinne des § 4 errichten bzw. bes-
tehende Teildienststellen auflosen;

4.§ 5 Abs. 3;

5. 8§ 6 bis 12;

6. § 13, dessen Abs. 1 mit der MaB3gabe, dass in den Z 5, 10, 11
und 15 jeweils die Wendung ,ausgenommen abschldgige Ent-
scheidungen bei den in einem Offentlich-rechtlichen Dienstver-
haltnis stehenden Personen‘ nicht anzuwenden ist;

7. § 14 mit der Maligabe, dass die dort den Leitern und Leiterinnen
der Magistratsabteilungen und magistratischen Bezirksdmtern zu-
kommenden Verpflichtungen dem Direktor bzw. der Direktorin der
Unternehmung ,Wien Kanal‘, die dem Stellvertreter bzw. der Stell-
vertreterin des Leiters oder der Leiterin der Magistratsabteilung bzw.
des magistratischen Bezirksamtes zukommenden Verpflichtungen

dem Stellvertreter oder der Stellvertreterin des Direktors bzw. der
Direktorin der Unternehmung ,Wien Kanal® obliegen;

8. §§ 15 bis 19;

9. § 20 mit der MaBigabe, dass die Entbindung von der dienst-
lichen Verschwiegenheit nach Abs. 1 hinsichtlich des Direktors bzw.
der Direktorin der Unternehmung ,Wien Kanal® durch den
Magistratsdirektor bzw. durch die Magistratsdirektorin, hinsichtlich
der tibrigen Bediensteten der Unternehmung durch den Direktor
bzw. durch die Direktorin der Unternehmung ,Wien Kanal erfolgt;

10. § 21, dessen Abs. 2 jedoch mit der Mallgabe, dass fiir den
Bereich der Unternehmung ,Wien Kanal® in Féllen, die keinen Auf-
schub dulden oder wenn es sich nur um eine voriibergehende Mal3-
nahme handelt, an Stelle der Zustindigkeit des Magistratsdirektors
bzw. der Magistratsdirektorin die Zustindigkeit des Direktors bzw.
der Direktorin der Unternehmung ,Wien Kanal‘ gegeben ist;

11. § 22, dessen Abs. 1 mit der Maf3gabe, dass der Magistrats-
direktor bzw. die Magistratsdirektorin den Direktor bzw. die Direk-
torin der Unternehmung ,Wien Kanal® erméchtigen kann, Aus-
nahmeregelungen zu treffen, wenn diese aus Griinden der Wirt-
schaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmifigkeit erforderlich sind;

12. §§ 23 bis 25;
13. §§ 29 bis 32;

14. § 33, dessen Abs. 3 mit der Maligabe, dass die federfithrende
Dienststelle das Einvernehmen mit der Unternehmung ,Wien Kanal®
herzustellen hat, sofern Belange der Unternehmung ,Wien Kanal®
beriihrt werden;

15. §§ 34 bis 41;

16. § 42 mit der Maf3gabe, dass bei Mitteilungen an und Informa-
tionsschriften fiir Grundeigentiimer und Grundeigentiimerinnen,
Mieter und Mieterinnen keine Information der Magistratsabteilung 53
erforderlich ist, sofern ausschlieBlich Belange der Unternehmung
,Wien Kanal‘ beriihrt werden;

17. § 46 mit der Maligabe, dass der Direktor bzw. die Direktorin
der Unternehmung ,Wien Kanal‘ unter Beifligung der Worte ,Der
Direktor® bzw. ,Die Direktorin‘ und sein Stellvertreter bzw. ihr Stell-
vertreter oder seine Stellvertreterin bzw. ihre Stellvertreterin unter
Beifligung der Worte ,Der Direktor i. V. bzw. ,Die Direktorin i. V.
Geschiftsstiicke unterfertigen. Hinsichtlich der Leiter und Leiterin-
nen der Referate der Direktion sowie der Leiter und Leiterinnen der
Teildienststellen im Sinne des § 4 legt der Direktor bzw. die Direk-
torin der Unternehmung ,Wien Kanal‘ fest, welche Beifligungen zur
Bezeichnung ihrer Funktion zu verwenden sind,;
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18. §§ 49 bis 51; stindigkeit dem Direktor bzw. der Direktorin der Unternehmung
19. § 52 mit der MaBgabe, dass der Direktor bzw. die Direktorin " ien Kanal® zukommt;

der Unternehmung ,Wien Kanal‘ berechtigt ist, fiir die Unter- 21.§55;

nehmung unter Beriicksichtigung der Grundsitze der Kanzleiord- 22. Der Anhang 1 zur Geschiftsordnung fiir den Magistrat der

nung und der Eigenart der Unternehmung Sonderbestimmungen zu Stadt Wien betreffend Sonderbestimmungen fiir das Kontrollamt.*

erlassen; Artikel IT
20. §§ 53 und 54 mit der MaBgabe, dass die im § 53 Abs. 1 dem Artikel I tritt mit 1. April 2009 in Kraft.
Magistratsdirektor bzw. der Magistratsdirektorin zugewiesene Zu- Der Biirgermeister
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